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DIE BEFRISTETE «<WEITERFUHRUNG» EINER
«BESCHRANKTEN> PREISKONTROLLE

Zur Abstimmung vom 23. November 1952

VON LEO SCHURMANN

Die Verfassungsvorlage vom 26. September 1952, offiziell als
«Bundesbeschluf} iiber die befristete Weiterfithrung einer be-
schrinkten Preiskontrolle» bezeichnet, ist, wie der Ingref3 zum Aus-
druck bringt, in der Absicht erlassen worden, «allfillige volkswirt-
schaftlich oder sozial schidliche Auswirkungen der Aufhebung der
aufBerordentlichen Vollmachten des Bundesrates auf die Kosten der
Lebenshaltung zu vermeiden». Damit wird, mehr ungewollt als be-
wuldt, angedeutet, wie bedeutungsvoll die Vorlage sei, dal} es nim-
lich ihre Funktion ist, einen Teil Vollmachtenrecht und Vollmachten-
geist in die Nachkriegszeit und in die Verfassung hiniiberzuretten.

Eine unriithmliche Dorgeschichte

Die Vorlage hat eine bewegte Entstehungsgeschichte hinter sich.
Wird sie angenommen, so eroffnet sie, wird sie verworfen, so be-
schliet sie ein merkwiirdiges Kapitel moderner Gesetzgebungs-
politik des Bundes. Merkwiirdig deshalb, weil der Beschlu3 sowohl
Ausdruck des Machtkampfes zwischen Volk und Volksvertretung
einerseits und der hohen Bundesverwaltung anderseits, als auch
Dokument einer vollkommen deroutierten Verfassungspraxis ist.

Am Anfang stand ein Vorentwurf des EVD vom Februar 1952.
Dieser Vorentwurf stie} auf die geschlossene Ablehnung aller Wirt-
schaftsverbiinde und politischen Parteien, mit Ausnahme der So-
zialisten und der Gewerkschaften. Der Entwurf wollte in der Manier
eines landesviiterlichen Erlasses aus den Kriegsvollmachten so viel
als moglich an Ermichtigungen verfassungsmifiig verankern. Im
Entwurf standen die erstaunlichsten Dinge. Eine materielle Regelung
der angestrebten umfassenden Preiskontrolle fehlte vollstindig. Jeder
einzelne Artikel enthielt eine bloffe Kompetenzdelegation zugunsten
der Exekutive, z.B. daf} die Warenpreise der Kontrolle des Bundes-
rates unterstellt seien, daf} dieser, «<um die Kosten der Lebenshaltung
in einem angemessenen Rahmen zu halten, Vorschriften tber die
Preise erlassen» diirfe, daf er «in der Regel (!) vor dem Erlaf’ solcher
Vorschriften und Maf3nahmen eine Kommission» anhéren werde, daf}
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er seine Befugnisse dem EVD ibertragen konne usw. usw. Es wird
stets unverstindlich bleiben, wie sich das EVD ernsthaft mit einer
solchen Vorlage vor die Uffentlichkeit zu wagen getraute.

Die Ablehnung seitens der befragten Wirtschaftsverbiinde war
eindeutig und kam einem Proteste gleich. Sie bewog indes iiber-
raschenderweise den Bundesrat nicht, seine eigene Vorlage mafvoller
zu gestalten. Im Gegenteil, er priisentierte — offensichtlich aus
kollegialer Riicksicht auf das EVD — in seiner Botschaft vom 2. Mai
1952 einen nur leicht abgeschwiichten Text, der inhaltlich aus nicht
weniger Erméchtigungen bestand als der Vorentwurf. Eine mate-
rielle Regelung iiber das Ausmafl der verbleibenden Preiskontroll-
befugnisse war in der Vorlage wiederum nicht enthalten. Trotzdem
sollte die Ausfiihrungsgesetzgebung ausdriicklich dem Referendum
entzogen bleiben! Der Bundesrat setzte sich damit iiber das ganze
herkémmliche System der Gewaltentrennung hinweg, versuchte durch
die Ubertragung gewisser Kompetenzen an die Bundesversammlung
das Parlament zu seinem Verbiindeten zu machen, beharrte im
ibrigen aber auf der Absicht, sich mittels der neu erfundenen
Rechtsform eines Verfassungsgesetzes in Friedenszeiten Vollmachten
erteilen zu lassen. Die begleitende Botschaft iibertut sich in ju-
ristischen Gewaltsamkeiten und wirtschaftspolitischem Dilettantis-
mus. Sie war denn auch fiir die spiteren Beratungen kein Kronzeuge
und bleibt am besten vergessen.

Eine einfache gesetzgeberische Aufgabe

Die Reaktion blieb nicht aus. Die nationalritliche Kommission
gebrauchte Rotstift und Schere aufs ausgiebigste und strich und
schnitt die Vorlage zu etwas ganz anderem zusammen. Diese Ar-
beit war gut und stellte das Problem dorthin, wo es hingehorte:
die Vorlage sollte, ohne viel Ambitionen, dem Bund fiir beschrinkte
Zeit einige preiskontrollrechtliche Befugnisse erteilen, im wesent-
lichen die Kompetenz, die Mietzinse weiterhin zu kontrollieren.

Die Bundesverwaltung konnte sich damit jedoch nicht einver-
standen erkliiren, und es gelang ihr, in einem wahren coup de théaitre,
zuniichst der stinderitlichen Kommission und nachher dem ganzen
Parlament einen Art. 2 abzunétigen, iiber den die Vorlage nun, wie
zu hoffen ist, in der Volksabstimmung zu Fall kommen wird.

Ginge es nicht um ein eminentes wirtschaftspolitisches Anliegen,
so konnte man diese Entwicklungsgeschichte der Vorlage als pikant
bezeichnen: daf das Seilziehen zwischen Verwaltung und Volksver-
tretung, das iiber alle parteipolitischen Grenzen hinweg fiihrte und
wobei die Administration ganz andere Tendenzen vertrat als das
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Parlament, zugunsten der ersteren endigte. Dafd der Stinderat und,
ihm folgend, der Nationalrat widerwillig eine politisch und rechtlich
hochbedeutsame Konzession vornahmen, mag vom Parlamentsbetrieb
aus gesehen mehr aus Griinden der Courtoisie und dem Frieden zu-
lieb geschehen sein: man glaubte sonst eine Art Ministerkrise ge-
wirtigen zu miissen, wofiir der Anla® nicht wichtig genug schien.
Es ist nun am Volke, zu sagen, ob es ebenfalls hoflich oder ob es in
einer so wichtigen wirtschaftlichen und Verfassungsfrage politisch
und das heiflt grundsiitzlich denken und handeln will.

Die andere Seite des Problems ist in der Sache selbst und im
Verfassungsrechtlichen begriindet. Der Bund besitzt keine ordent-
lichen Befugnisse zur Kontrolle der Preise, nicht einmal zur Preis-
iiberwachung. Nach dem Wirtschaftssystem der Schweiz, wie es in
den Art. 31 {f. der Bundesverfassung niedergelegt ist, bilden sich die
Preise frei. Die Wirtschaftsartikel sind von der Uberzeugung ge-
tragen, dafl die Konkurrenz jene Preisgestaltung bewirkt, die dem
Konsumenten am besten dient. Die volkswirtschaftliche Erkenntnis,
dal} eine staatliche Preiskontrolle ohne gleichzeitige Bewirtschaf-
tungsmafinahmen zu nichts niitze ist, ist Gemeingut geworden. Seit
dem Kriegsende hat sich tiberall bestiitigt, daf} die staatliche Kon-
trolle der Preise keinen Einflu} auf das Fortschreiten der Inflation
ausiibt. Eine amerikanische Publikation konstatiert in zuldssiger
Verallgemeinerung:

«There has never been a single case where such controls have
stopped, or even curbed for long, the forces of inflation».

Und die amerikanische Handelskammer folgert auf Grund um-
fassender Recherchen?):

«Inflation is primarily a momentary phenomenon. Price controls
cannot reach the sources of inflation; they deal only with the symp-
toms».

Die Preiskontrolle vermag nur fiir kurze Zeit und in ausnahms-
weisen Situationen, némlich dann, wenn das Warenangebot knapper
ist als die Nachfrage, wirtschaftlich und sozial giinstig zu wirken.
Sobald die Giiterversorgung wieder spielt, werden staatliche Hochst-
preise zu Mindestpreisen und wirken preissteigernd. Wo aber be-
steht heute in der Schweiz, abgesehen vom Wohnungsmarkt, eine
Mangellage? Der Versuch der schweizerischen Bundesverwaltung,
die Preiskontrolle zu verewigen, beruht, soweit er ehrlich gemeint
ist, auf der Taktik der Maginot-Linie, die wirtschaftspolitisch eben-
so antiquiert ist wie militirisch. Im iibrigen liegen die Griinde in
menschlich-allzu menschlichen Beharrungstendenzen interessierter
Bundesémter.

1) ““The Price of Price Controls”, 1951
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Ein kurzer Kommentar

Der Bundesbeschluf} iiber die befristete Weiterfiihrung einer be-
schrinkten Preiskontrolle vertrigt sich mit den heutigen wirtschaft-
lichen Gegebenheiten schlecht. Nur der Art. 7, der dem Bundesrat die
Befugnis erteilt, Vorschriften zu erlassen iiber Miet- und Pachtzinse
sowie zum Schutze der Mieter, wobei diese Befugnisse den Kantonen
iibertragen werden konnen, ferner die in Abs.2 umschriebene Kom-
petenz, fiir Waren, die fiir das Inland bestimmt sind und deren
Preisbildung durch Schutzmafinahmen, wie inshesondere durch Ein-
fuhrbeschrinkungen oder damit verbundene Zollzuschlige, sowie
durch Hilfsmafinahmen des Bundes beeinfluf3t sind, Héchstpreisvor-
schriften zu erlassen und Preisausgleichsmafinahmen zu treffen, ist
brauchbar. Zufolge der Kiindigungsbeschrinkungen ist der Wohn-
raum immer noch bewirtschaftet, so daf} die Preiskontrolle hier nicht
auf Sand baat. Insbesondere der Abs. 1 enthilt das, was unter den
heutigen Umstiinden in einem Preiskontrollerlaf® verniinftigerweise
stehen soll, ndmlich die vorliufige Verlingerung der Mietzins-
kontrolle. Warum man zu diesem bescheidenen Zwecke eine Ver-
fassungsrevision inszenierte, ist allerdings weniger verstindlich. Auf
diese lrage ist zuriickzukommen. Der 2. Absatz iiber die Einfuhr
geschiitzter Waren ist fragwiirdiger. Praktisch geht es um die Fest-
setzung des Milchpreises, die zweifellos auch ohne Verfassungs-
bestimmung, gestiitzt auf das Landwirtschaftsgesetz und die ver-
lingerten milchwirtschaftlichen Noterlasse, geschehen kénnte.
Immerhin ist das Alinea 2, wenn es auch einer doppelten staatlichen
Intervention ruft, im ganzen nicht gefdhrlich, hochstens iiberfliissig.

Der unmdégliche Art. 2

Der Art. 2 dagegen ist monstruds. Er lautet:

«Beantragt der Bundesrat der Bundesversammlung Hochstpreis-
vorschriften fiir lebenswichtige, fiir das Inland bestimmte Waren
zu erlassen, so ist er befugt, diese Vorschriften mit sofortiger Wir-
kung selbst in Kraft zu setzen.

Diese Vorschriften fallen dahin, wenn sie nicht in der auf ihr
Inkrafttreten folgenden Session von der Bundesversammlung durch
einen dem Referendum unterstellten Bundesbeschluf® genehmigt
werden».

Die Bestimmung wird einmal in die Chronique scandaleuse der
schweizerischen Gesetzgebung des 20. Jahrhunderts eingehen. Sie
kinnte Anlafy bilden sowohl zu rechtsgeschichtlichen und rechts-
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philosophischen Betrachtungen iiber gewisse Entartungserscheinungen
unserer Gesetzgebung als auch zu einer respektlosen Persiflage der
Gesetzgebungskiinste unseres Parlamentes.

Nachdem die Vorlage im Art. 1 den Anschein erweckt, als gehe
es nur um die Miet- und Pachtzinskontrolle, fiihrt der Art. 2, ent-
gegen aller bewiihrten Gesetzgebungstechnik und durchaus im Stile
eines schlechten Thrillers, vollkommen neue Elemente ein. Er ent-
halt nicht mehr und nicht weniger als eine generelle Preiskontrolle.
Die Vorschrift ordnet keineswegs nur das Verfahren fiir den Fall
dringlicher Preisvorschriften, sondern enthilt, als sei das eine Selbst-
verstindlichkeit, zunichst einmal die verfassungsmiflige Kompetenz
des Bundes, bis Ende 1956 Hochstpreisvorschriften zu erlassen. Dar-
iiber kann kein Zweifel obwalten: der Art. 2 ist eine Generalklausel
zum Erlaf® solcher Vorschriften. Die einzige Kontrollvorrichtung
bildet das Referendum, das indes jedesmal besonders ergriffen wer-
den miifite. Der Art. 2 stellt den Stimmbiirger vor die Tatsache,
daB, fiur vorliufig vier Jahre, erstmals in der Geschichte des Bun-
desstaates eine Preiskontrolle in der Verfassung niedergelegt wer-
den soll.

Einen nicht weniger groen Siindenfall bildet sodann die Rege-
lung, wonach der Bundesrat von sich aus Hochstpreisvorschriften er-
lassen darf, und zwar so, daf® ihn die blole Antragstellung an die
Bundesversammlung zum Inkraftsetzen solcher Hochstpreisvor-
schriften ermichtigt. Das ist eine staatsrechtlich ebenso merkwiirdige
wie neuartige Regelung. Noch nie hat es in unserem o&ffentlichen
Recht eine Ordnung gegeben, die die Exekutive ermichtigt, wich-
tigste wirtschaftspolitische Mafinahmen zu treffen lediglich unter
der Bedingung, daf} sie gleichzeitig dem Parlament den Antrag auf
Erlaf} eines entsprechenden Gesetzes stellt. Es geschieht zum zweiten
Male in der Entwicklung dieser Vorlage, daf} die Behorden, von einer
verderblichen Neuerungssucht geleitet, mit hichst fragwiirdigen Er-
findungen auf dem Gebiete der Rechtsetzung aufwarten. Der Art. 2
ist gleichermaf8en vom Machtgeist wie von einer bedauerlichen Re-
spektlosigkeit gegeniiber der verfassungsmifigen Behordenhierarchie
im Bunde getragen. Der Bundesrat erhilt nicht nur Vollmachten,
sondern es wird in einer institutionellen Form das Schwergewicht
der Gesetzgebung von der Legislativen auf die Exekutive verlegt,
und zwar nicht nur formal, sondern auch materiell, denn es wird,
wenn der Bundesrat einmal Hchstpreisvorschriften in Kraft gesetzt
hat, nicht mehr méglich sein, sie in der niichsten Session der Bundes-
versammlung wieder aufzuheben, soll das Wirtschaftsleben nicht in
einen Zustand dauernder Unsicherheit versetzt werden. Der Bundes-
rat hat mit diesem Art. 2 das, was das EVD von allem Anfang an
anstrebte, und was man ihm seit Monaten zu verwehren versuchte,
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erreicht. Wie Bundesrat Rubattel bei der Differenzenbereinigung im
Nationalrat selbst bekannte: « Wir bemiihten uns im Stéinderat, den
Grundsatz der Ermichtigung so weit als méglich zu retten» (NZZ
vom 24. September 1952). Gewissermaflen im letzten Akte der Tra-
godie siegte nicht das Gute, sondern das Ungute. Man weif$ nun nicht
recht, wem man die Palme des tragisch Unterlegenen geben soll,
wahrscheinlich jenen 73 Parlamentariern im Nationalrat, die bei
diesem Schluffakt nicht mitgemacht haben.

Die Ironie will es, daf® durch eine scheinbar nur redaktionelle
Anderung dieser Ausgang einen Zug ins Tragikomische erhielt. In
der urspriinglichen Fassung des Art. 2 hiel} es nimlich sowohl im
Abs. 1 wie im Abs. 2, dal? die Bestitigung allfilliger vom Bundes-
rat bereits erlassener Hochstpreisvorschriften in der Form von Dring-
lichkeitsheschliissen (Art. 89bis, Abs. 3 BV) erfolgen miisse. Das
hiitte diese neuartige Institution des Art. 2 in etwas entschirft. Man
hiitte sich damit beruhigen konnen, daf’ das Ganze eine ungeschickte
und unnétige Wiederholung des Art. 89 bis BV sei. Nun wurde aber
dieser Hinweis auf den Dringlichkeitsbeschluf3 im Stéinderat ge-
strichen, so daf} der Art. 2 in allen Teilen zu einem rechtlichen
Kompetenzartikel geworden ist, zu der Preiskontrollvorschrift der
Bundesverfassung, die fiir vier Jahre gilt und nachher weitergelten
wird, weil sich die Intervention dann eingespielt hat. Der Art. 2
kommt daher an Bedeutung dem Art. 31 BV gleich und stellt das
Gegenstiick zum Prinzip der Handels- und Gewerbefreiheit dar.

Bei der Vorlage geht es daher weder um eine Weiterfiihrung
der Preiskontrolle noch um deren Beschrinkung, sondern um die
befristete verfassungsmdfige Derankerung einer unbeschrinkten
Preiskontrolle.

Daff im Art. 3 das ganze bisherige Preiskontrollrecht, das
immerhin noch einige Dutzend Erlasse umfaf’t, um ein volles Jahr
verlingert wird, nimmt sich im Rahmen der Vorlage fast nur als
einen zusiitzlichen Schonheitsfehler aus. Immerhin darf daran er-
innert werden, da® man seinerzeit den Riickzug der 2. Initiative
auf Riickkehr zur direkten Demokratie mit dem Versprechen er-
reicht hat, die Vollmachten wiirden bis Ende 1952 aufgehoben. Das
Parlament hat damals einen Beschluf? iiber den Abbau der aufler-
ordentlichen Vollmachten des Bundesrates gefaf3t und revidiert ihn
jetzt zuriick. Es ist nicht loyal, entgegen jenen Versprechungen das
ganze Preiskontrollrecht der Kriegszeit um ein volles Jahr iiber diesen
Endtermin hinaus zu verlingern. Der Bundesrat selbst wollte die
Verlingerung nur fiir 1, Jahr, der Nationalrat dann fiir 3/, Jahre
beschlieffen; erst der Stinderat, der in der Behandlung der Vorlage
iiberhaupt eine bemerkenswert ungliickliche Hand gezeigt hat, ging
auf ein Jahr.
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Ein weiterer Grundmangel der Dorlage

Ein 2. Hauptkapitel dieser verungliickten Staatsaktion bildet
die Rechtsform des Erlasses. Nachdem die Abstimmung iber die
Tabakkontingentierung zwar gezeigt hat, da} subtilere Verfassungs-
fragen dem Stimmbiirger nicht liegen, wohl weil er aus einem rich-
tigen Gefiihl heraus empfindet, hiefiir nicht zustiindig zu sein, so
mag es undankbar erscheinen, auch dieses Argument in die Dis-
kussion zu werfen. Immerhin gilt die Verfassung im Bewuf3tsein
des Volkes doch so viel, dafd es vielleicht Eindruck macht, wenn man
darauf hinweist, dafy die neuartige Technik, sich mit befristeten Ver-
fassungszusiitzen aus politischen Schwierigkeiten herauszuhelfen,
dem Ansehen und der Wiirde der Verfassung abtriglich ist. Diese
Praxis fiihrt zu einer permanenten Revolution. Wichtige Gegenstiinde
werden fiir einige Zeit im Grundgesetz geregelt, werden abgeindert
oder fallen ganz dahin. Die Preiskontrollvorlage verwendet, wie
Gbrigens auch die gleichzeitig zur Abstimmung gelangende, nicht
weniger fragwiirdige Vorlage iiber die Verlingerung der kriegswirt-
schaftlichen Getreideordnung, diese Rechtsform erstmals fiir eine
Sachfrage, wiihrend bis anhin nur Finanzbeschliisse, namentlich auf
Zeit gedachte Steuern, in diese Form gekleidet worden sind. Hier
stellt sich das Problem eines verbesserten Verfassungsschutzes in
seiner ganzen Tragweite. Im vorliegenden Zusammenhang geht
es im besonderen um die Tragweite und Handhabung des neuen
Art. 89bis BV, iiber welche Bestimmung behérdlicherseits tief-
greifende Miflverstindnisse vorherrschen.

Es hatte bei der Abstimmung vom 11. September 1949 nicht
nur die Meinung, den Erlafl von Dringlichkeitsbeschliissen zu er-
schweren, sondern eine allgemeine Neuordnung dieses Rechtsinsti-
tutes zu treffen. Es wiire sonst nicht verstindlich, wenn der Artikel
89 bis, tber die frithere Ordnung hinaus, ausdriicklich auch ver-
fassungswidrige Beschliisse ermdglicht. Der Bundesrat hat, wie er-
innerlich, im Herbst 1950 durch drei Bundesrichter ein Gutachten
tiber die Bedeutung des Art. 89 bis eingeholt. Darin wird u. a. er-
klirt, das neu eingefiihrte verfassungsmiflige Ausnahmeverfahren —
gemeint sind die sog. Notrechtsbeschliisse nach Art. 89 bis, Abs. 3,
wie sie hier in Frage stehen — gestatte, «einer in auerordentlichen
Lagen auftauchenden Gefahr zu begegnen». In der Tat stellt die
Verfassung ein bestimmtes, den allgemeinen Grundsiitzen der Ge-
waltentrennung, im besonderen dem Referendumsrecht entsprechen-
des Verfahren fiir den ausnahmsweisen Erlafy verfassungswidriger
Beschliisse von kurzer Geltungsdauer zur Verfiigung, ein Notrechts-
verfahren, das, wie das erwihnte Gutachten sagt, weiter geht als
das extrakonstitutionelle Notrecht. Ob es neben dem Art. 89 bis,
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Art. 3 BV noch ein solches Notrecht gebe, kann hier dahingestellt
bleiben. Sicherlich aber kennt die Verfassung kein «Notrecht von
mittlerer Dauer», wie Bundesrat und Parlament es vorschlagen. Ent-
weder ist eine Materie dauernd in der Verfassung zu ordnen — dann
ist ein Verfassungsartikel zu beschliefen —, oder aber eine Materie
bedarf aus Griinden eines staatlichen oder wirtschaftlichen Not-
standes voriibergehend einer Ordnung, die der Verfassungsgrund-
lage entbehrt — dann ist ein Notrechtsbeschluf? nach Art. 89 bis,
Abs. 3 zu erlassen und innert Jahresfrist zur Abstimmung durch
Volk und Stinde zu bringen. Eine weitere Art auflerordentlicher
Rechtsetzung konnte allenfalls die Einsetzung einer Kriegsverfassung
sein mittels Vollmachtenerteilung an den Bundesrat wie in den Jahren
1914 und 1939. Die befristete Ordnung einer Rechtsmaterie in der
Verfassung dagegen — als dritte Form des Notrechts — ist schlech-
terdings ein Abusus. Sie findet weder positivrechtlich noch im Wesen
der Verfassung einen Halt. Im Gegenteil, lif3t gerade die Revision
des Art. 89bis, die jedenfalls das konstitutionelle Notrecht ab-
schlieBend regeln wollte, argumento e contrario den Schluf} zu, daf}
Verfassungsrevisionen, die befristet sind und somit Notcharakter be-
sitzen, neben Art. 89 bis keinen Platz haben. Eine solche Prazxis
schlief3t die bewuf3te Nichtanwendung des Art. 89 bis in sich.

Es ist durchaus wahrscheinlich, daf}, sobald einmal ein Anfang
gesetzt ist, dieser bequeme Weg noch oft fiir heikle Gegenstiinde
beschritten wird. Solche Zusiitze machen die Verfassung zu einem
Experimentierfeld; sie sind scheinbar unverbindlicher und doch ge-
wichtiger als Dringlichkeitsbeschliisse, gelten nicht dauernd und doch
nicht nur fiir kurze Zeit, mit einem Wort: sie sind ein ausge-
sprochenes politisches Instrument, um Fragen, wie die Preiskontrolle
und die Getreideordnung, die in ordentlicher Verfassungsform nie-
mals, in Form eines Dringlichkeitsbeschlusses nur fiir kurze Zeit vom
Volk akzeptiert wiirden, durchzubringen.

Zu allem Uberfluf enthiilt die Verfassung selbst in Art. 32 eine
ausdriickliche Bestimmung, wonach «fiir Fille dringlicher Art in
Zeiten wirtschaftlicher Stérungen» Art. 89, Abs.3 vorbehalten bleibe.
Diese Bestimmung bezieht sich jetzt auf den Art. 89 bis und trifft
genau auf den vorliegenden Sachverhalt fiir die Verlingerung der
Mietzinskontrolle zu. Die Beibehaltung dieser Kontrolle entgegen
der Verfassung ist in wirtschaftlichen Verumstindungen begriindet,
indem die Freigabe der Mietzinse zu einer Stérung des Wohnungs-
marktes und zu einem Ansteigen des Lebenskostenindexes fiihren
wiirde, was in einer Zeit, wo ohnehin Inflationstendenzen herrschen,
als wirtschaftliche Stérung gelten muf}. Auch wenn der Art. 32 in
Anschluf’ an die revidierten Wirtschaftsartikel rangiert, so hat er
doch allgemeine Geltung und trifft in jedem Falle sowohl fiir die
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Mietzinskontrolle als auch fiir die Verlingerung der kriegswirtschaft-
lichen Getreideordnung zu, da es sich dabei um wirtschaftliche Gegen-
stinde handelt. Der beabsichtigte Verfassungszusatz widerspricht
offensichtlich auch dieser Verfassungsbestimmung.

Schliefflich heif’t es im Art. 2 des BB vom 18. Dezember 1950
dber die Aufhebung der auf3erordentlichen Dollmachten des Bundes-
rates:

«Die Bundesbeschliisse, die auf Grund der durch Bundesbeschluf}
vom 30. Augast 1939 und vom 6. Dezember 1945 erteilten aufler-
ordentlichen Vollmachten ergangen sind, treten auf Ende des Jahres
1952 aufler Kraft, soweit sie nicht vorher durch Bundesbeschliisse
bestitigt werden, die gemaf} Art. 89, Abs. 2 oder 89 bis der Bundes-
verfassung erlassen wurden».

Auch auf diesen Tatbestand passen die zur Diskussion stehen-
den Verlingerungen in allen Teilen. Es handelt sich darum, Voll-
machtenbeschliisse zu bestiitigen, und zwar nicht, wie im Fall der
fiinf bereits beschlossenen Verlingerungen, um verfassungsmifige,
jedoch noch nicht gesetzlich legalisierte Vollmachtenbeschliisse, son-
dern um verfassungswidrige Erlasse, fiir die Art. 89 bis anwendbar ist.

Die zeitliche Dringlichkeit ist schon deshalb gegeben, weil eine
ordentliche Vorlage mit Verfassungsrevision und Ausfithrungsgesetz-
gebung bereits bei Beginn des Jahres 1952 zeitlich nicht mehr mog-
lich war, besonders aber weil man eine ordentliche Revision bewuf3t
nicht wollte. Deshalb miissen ja jetzt im Art. 3 der Vorlage simtliche
noch geltenden Vollmachtenbeschliisse unverindert um ein Jahr ver-
lingert werden. Man kann das Problem betrachten wie man will: im
System des geltenden Staatsrechtes lif3t sich die Preiskontrolle —
wie auch die Getreideordnung — korrekterweise nur in Form von
Dringlichkeitsbeschliissen fiir kurze Zeit beibehalten.

Eine wirtschaftlich wie juristisch griindlich verfehlte Dorlage

So ist die Vorlage materiell und formell ein Unding. Im Inter-
esse einer gesunden Wirtschaft und einer serigsen Verfassungspraxis
sollte sie wuchtig verworfen werden. Nachher ist der Weg frei, um
die Miet- und Pachtzinskontrolle wie auch den Mieterschutz in Form
eines dringlichen Bundesbeschlusses fiir zwei bis drei Jahre zu ver-
lingern.



	Die befristete "Weiterführung" einer "beschränkten" Preiskontrolle : zur Abstimmung vom 23. November 1952

